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>etzung von Höchstpreisen im Großhandel für längere Zeit
entgegenstehen, und ungeachtet der großen technischen Schwierig¬
keiten, die hierbei zu überwinden sind", versucht werde. Das
Gesetz vom 4. August wurde deshalb so erweitert, daß die Höchst-
preisfestsehung nach einheitlichen Gesichtspunkten und von einerStelle erfolgen konnte, was ursprünglich nicht vorgesehen war.Danach sind die Höchstpreise seitdem vom Bundesrat festzusetzen,
und nur soweit dieser von seiner Befugnis keinen Gebrauch macht,
können auch die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬stimmten Behörden mit gleichen Maßnahmen eintreten. Dieinzwischen von letzteren Behörden eingeführten Höchstpreise bliebenin Kraft, solange und sofern der Bundesrat von seiner neu fest¬
gestellten Befugnis keinen Gebrauch machte. Daneben lief undläuft, durch Entscheidungen der obersten Gerichte bestätigt, die Be¬fugnis der Militärbehörden zur Höchstpreissehung auf Grund des
Belagerungszustandsgesehes. Von dieser Befugnis haben sie auchweiterhin vielfach Gebrauch gemacht.

Die Verordnung vom 28. Oktober hat außerdem die Be¬stimmung über Beschlagnahme zurückgehaltener Vorräte, die ur¬
sprünglich lediglich für den Kleinhandel gedacht und zugeschnittenwar, mit Rücksicht auf den Großhandel, insonderheit in Getreideund Futtermitteln, ergänzt. Vom gleichen Tage lauten vierBundesratsverordnungen über Brotgetreide und Brot, die
kn Gemeinschaft mit den Höchstpreisen ein kompliziertes wirtschaft¬
liches Ziel mit indirekten Mitteln erreichen wollten. Auf der
einen Seite sollte durch Festlegung der Roggen- und Weizen-
preise in einer für Kriegszeiten mäßigen Höhe der Verbraucher
geschützt werden, seht nicht nur wie im August gegen vorüber¬
gehende Preisspekulatkonen, sondern offensichtlich auch gegen eine
bei der freien Marktbildung zu erwartende weitere und ständige
Preissteigerung. Dazu wurden in Anlehnung an Produktkons¬
und Verkehrsverhältnksse für die Hauptmärkte Deutschlands
Roggen- und Weizenprekse sur den Großhandel festgestellt. Auchein Steigen der Preise nach Jahresschluß 1914 war vorgesehen.Nun war aber zu besorgen, daß die Festlegung der Preise aufmäßiger und erschwinglicher Höhe, die sozialpolitischen Erwägungen
entsprang, den ebenso notwendigen Schutz der Vorräte durchStreckung, den freilich bei der Dringlichkeit des Brotbedarfs,
der Wohlhabenheit des Volkes und der Großzügigkeit der ge¬zahlten Kriegsunterstützungen auch höhere Preise nicht voll erreichthätten, gänzlich verhindern und ins Gegenteil verkehren würde.Deshalb wurde gleichzeitig mit der Verbrauchsregelung begonnen:
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